
OGLASI 1716

§ 8: Parteiversammlung
1. Die Parteiversammlung ist die 
Vollversammlung aller Mitglieder 
der KDU. Eine ordentliche Partei-
versammlung findet jährlich statt. 
Die Benutzung des Wortes Partei-
tag anstelle von Parteiversamm-
lung ist zulässig.
 
2. Eine außerordentliche Parteiver-
sammlung findet auf
a. Beschluss des Vorstands oder 
der ordentlichen
Parteiversammlung,
b. schriftlichen Antrag von minde-
stens einem
Fünftel der Mitglieder,
c. Verlangen der Rechnungsprüfer,
d. Beschluss der/eines Rech- 
nungsprüfer/s, binnen sechs Wo-
chen statt.

3. Sowohl zu den ordentlichen wie 
auch zu den außerordentlichen 
Parteiversammlungen sind alle 
Mitglieder mindestens zwei Wo-
chen vor dem Termin schriftlich, 
mittels Telefax oder per E-Mail 
(an die vom Mitglied der Partei 
bekannt gegebene Fax-Nummer 
oder E-Mail-Adresse) einzuladen.
Die Anberaumung der Parteiver-
sammlung hat unter Angabe der 
Tagesordnung zu erfolgen. Die 
Einberufung erfolgt durch den Vor-
stand (Abs. 1 und Abs. 2 lit. a – c) 
oder durch die/einen Rechnungs-
prüfer (Abs. 2 lit. d).

4. Anträge zur Parteiversammlung 
sind mindestens drei Tage vor dem 
Termin der Parteiversammlung 
beim Vorstand schriftlich, mittels 
Telefax oder per E-Mail einzurei-
chen.

5. Gültige Beschlüsse – aus-
genommen solche über ei-
nen Antrag auf Einberu-
fung einer außerordentlichen 
Parteiversammlung – können nur 
zur Tagesordnung gefasst werden.

6. Bei der Parteiversammlung 
sind alle Mitglieder teilnahme-
berechtigt. Stimmberechtigt sind 
alle Mitglieder. Jedes Mitglied hat 
eine Stimme. Die Übertragung 
des Stimmrechts auf ein anderes 
Mitglied oder Dritte, auch im 
Wege einer schriftlichen Bevoll-

mächtigung, ist nicht zulässig.

7. Die Parteiversammlung ist in der 
Regel ohne Rücksicht auf die Anzahl 
der Erschienenen beschlussfähig.
Ausnahmen sind in § 10 Abs. 2 und 
3 geregelt.

8. Die Wahlen und die Beschluss-
fassungen in der Parteiversamm-
lung erfolgen in der Regel mit ein-
facher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Ausnahmen sind 
in § 10 Abs. 3 geregelt.

9. Den Vorsitz in der Parteiver-
sammlung führt der/ die Partei-
vorsitzende, in dessen/deren 
Verhinderung sein/e/ihr/e Stell-
vertreter/in. Wenn auch diese/ 
r verhindert ist, so führt das an 
Mitgliedsjahren älteste bzw. bei 
Gleichheit, das älteste anwesende 
Vorstandsmitglied den Vorsitz.

§ 9: Aufgaben der Parteiver-
sammlung
1. Der Parteiversammlung sind fol-
gende Aufgaben vorbehalten:
a) Beschlussfassung über den Vor-
anschlag;
b) Entgegennahme und Genehmi-
gung des Rechenschaftsberichts 
und des Rechnungsabschlusses 
unter Einbindung der Rechnungs-
prüfer;
c) Genehmigung von Rechtsge-
schäften zwischen Rechnungsprü-
fern und Partei;
d) Entlastung des Vorstands;
e) Verleihung und Aberkennung 
der Ehrenmitgliedschaft;
f) Beratung und Beschlussfassung 
über sonstige auf der Tagesord-
nung stehende Fragen.
g) Diskussion und Erarbeitung von 
Vorschlägen zum Parteiprogramm, 
die der Vorstand zwingend ins Par-
teiprogramm einbinden muss. Eine 
Beschlussfassung hierüber ist frü-
hestens bei der nächsten darauf 
folgenden Parteiversammlung zu-
lässig.

2. Für die folgenden Aufgaben ist 
die Parteiversammlung nur be-
schlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte der Mitglieder anwesend 
ist. Die Wahlen und die Beschluss-
fassungen erfolgen mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gül-

tigen Stimmen.
a) Wahl und Enthebung der Mit-
glieder des Vorstands und der 
Rechnungsprüfer;
b) Beschlussfassung über das vom 
Vorstand vorgelegte Parteipro-
gramm.
c) Bestellung von Kandidaten 
zur Ausübung des passiven 
Wahlrechts für politische Wahl-
en in der Republik Österreich 
im Einklang mit den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen.

3. Für die folgenden Aufgaben ist 
die Parteiversammlung nur be-
schlussfähig, wenn mehr als ¾ der 
Mitglieder anwesend ist.
a) Beschlussfassung über Sta-
tutenänderungen der KDU erfolgt 
mit 2/3 Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen.
b) Eine Statutenänderung wird un-
abhängig von Abs. 3 lit. a zwingend 
entweder um beschlussfähig zu 
bleiben, wenn die Zahl von zwei-
hundert Mitgliedern überschritten 
wird und/oder bei Vorliegen eines 
Falles gem. § 2 Abs. 2 lit. c, § 2b 
sowie § 4 PartG in der gültigen 
Fassung. Bei Eintritt dieser Fälle 
hat der Vorstand bis zur nächsten 
ordentlichen Parteiversammlung 
ein neues Statut zu erarbeiten. 
Dieses kann einmalig mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen beschlossen werden.
c) Beschlussfassung über die frei-
willige Auflösung der Partei erfolgt 
mit 3/4 Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen.

§ 10: Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus sechs 
Mitgliedern, und zwar aus Vor-
standsvorsitzendem/Vorstandsvor-
sitzender und Stellvertreter/in, Pro-
tokollführer/in und Stellvertreter/in 
sowie Kassier/in und Stellvertreter/ 
in. Bei weiniger als einundzwanzig 
Parteimitgliedern ist es zulässig, 
auf die Stellvertreter zu verzichten. 
In diesem Fall ist der/die Kassier/in 
der/die stellvertretende Vorstands-
vorsitzende.

2. Der Vorstand wird von der Par-
teiversammlung alle vier Jahre 
gewählt. Der Vorstand hat bei 
Ausscheiden eines gewählten Mit-
glieds das Recht, an seine Stelle 

ein anderes wählbares Mitglied 
zu kooptieren, wozu die nachträg-
liche Genehmigung in der nächst-
folgenden Parteiversammlung 
einzuholen ist. Fällt der Vorstand 
ohne Selbstergänzung durch Ko-
optierung überhaupt oder auf un-
vorhersehbar lange Zeit aus, so ist 
jeder Rechnungsprüfer verpflichtet, 
unverzüglich eine außerordentliche 
Parteiversammlung zum Zweck der 
Neuwahl eines Vorstands einzube-
rufen. Sollten auch die Rechnungs-
prüfer handlungsunfähig sein, hat 
jedes Mitglied, das die Notsituation 
erkennt, unverzüglich und umge-
hend eine außerordentliche Partei-
versammlung einzuberufen.

3. Die Funktionsperiode des Vor-
stands beträgt vier Jahre; Wieder-
wahl ist möglich. Jede Funktion im 
Vorstand ist persönlich auszuüben.

4. Der Vorstand wird vom/von der 
Vorstandsvorsitzenden, bei Verhin-
derung von seinem/seiner/ ihrem/
ihrer Stellvertreter/in, schriftlich 
oder mündlich einberufen. Ist auch 
diese/r auf unvorhersehbar lange 
Zeit verhindert, darf jedes sonstige 
Vorstandsmitglied den Vorstand 
einberufen.

5. Der Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn alle seine Mitglieder einge-
laden wurden und mindestens die 
Hälfte von ihnen anwesend ist.

6. Der Vorstand fasst seine Be-
schlüsse mit einfacher Stimmen-
mehrheit; bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des/der Vorsitzen-
den den Ausschlag.

7. Den Vorsitz führt der/die Vor-
standsvorsitzende, bei Verhinde-
rung sein/e/ihr/e Stellvertreter/in. 
Ist auch diese/r verhindert, obliegt 
der Vorsitz dem an Jahren ältesten 
anwesenden Vorstandsmitglied 
oder jenem Vorstandsmitglied, das 
die übrigen Vorstandsmitglieder 
mehrheitlich dazu bestimmen.

8. Außer durch den Tod und Ablauf 
der Funktionsperiode (Abs. 3) er-
lischt die Funktion eines Vorstands-
mitglieds durch Enthebung (Abs. 9) 
und Rücktritt (Abs. 10).
9. Die Vorstandsmitglieder können 

jederzeit schriftlich ihren Rücktritt 
erklären. Die Rücktrittserklärung 
ist an den Vorstand, im Falle des 
Rücktritts des gesamten Vorstands 
an die Parteiversammlung zu rich-
ten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl 
bzw. Kooptierung (Abs. 2) eines 
Nachfolgers wirksam.

§ 11: Aufgaben des Vor-
stands
Dem Vorstand obliegt die Leitung 
der Partei. Ihm kommen alle Auf-
gaben zu, die nicht durch die Sta-
tuten einem anderen Parteiorgan 
zugewiesen sind. In seinen Wir-
kungsbereich fallen insbesondere 
folgende Angelegenheiten:

1. Einrichtung eines den Anforde-
rungen der Partei entsprechenden 
Rechnungswesens mit laufender 
Aufzeichnung der Einnahmen/Aus-
gaben und Führung eines Vermö-
gensverzeichnisses als Mindester-
fordernis;

2. Erstellung des Jahresvoran-
schlags, des Rechenschaftsbe-
richts und des Rechnungsab-
schlusses;

3. Vorbereitung und Einberufung 
der Parteiversammlung in den Fäl-
len des § 9 Abs. 1 und Abs. 2 lit. 
a – c dieser Statuten;

4. Information der Parteimitglieder 
über die Parteitätigkeit, die Partei-
gebarung und den geprüften Rech-
nungsabschluss;

5. Verwaltung des Parteivermögens;

6. Aufnahme und Ausschluss von 
Parteimitgliedern;

7. Aufnahme und Kündigung von 
Angestellten der Partei.

8. Erarbeitung eines Parteipro-
gramms gem. § 1 Abs. 1 und § 2.

9. Festsetzung der Höhe der Mit-
gliedsbeiträge für Mitglieder.

§ 12: Besondere Obliegen-
heiten einzelner Vorstands-
mitglieder
1. Der/die Vorsitzende führt die lau-
fenden Geschäfte der Partei. Der/

die Protokollführer/in unterstützt 
den Vorstandsvorsitzenden/die 
Vorstandsvorsitzende bei der Füh-
rung der Parteigeschäfte.

2. Der/die Vorstandsvorsit-
zende vertritt die Partei nach 
außen. Schriftliche Ausferti-
gungen der Partei bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der Unterschriften des/
der Vorstandsvorsitzenden oder 
des Protokollführers/der Protokoll-
führerin, in Geldangelegenheiten 
(vermögenswerte Dispositionen) 
des/der Vorstandsvorsitzenden 
und des Kassiers/der Kassiererin. 
Rechtsgeschäfte zwischen Vor-
standsmitgliedern und Partei be-
dürfen der Zustimmung eines an-
deren Vorstandsmitglieds.

3. Rechtsgeschäftliche Bevoll-
mächtigungen, die Partei nach 
außen zu vertreten bzw. für sie zu 
zeichnen, können ausschließlich 
von den in Abs. 2 genannten Vor-
standsmitgliedern erteilt werden.

4. Bei Gefahr im Verzug, falls 
rasches Handeln gefordert ist, ist 
der/die Vorstandsvorsitzende be-
rechtigt, auch in Angelegenheiten, 
die in den Wirkungsbereich der 
Parteiversammlung oder des Vor-
stands fallen, unter eigener Verant-
wortung selbständig Anordnungen 
zu treffen; im Innenverhältnis be-
dürfen diese jedoch der nachträg-
lichen Genehmigung durch das 
zuständige Parteiorgan.

5. Der/die Vorstandsvorsitzende 
führt den Vorsitz in der Parteiver-
sammlung und im Vorstand.

6. Der/die Protokollführer/in führt 
die Protokolle der Parteiversamm-
lung und des Vorstands.

7. Der/die Kassier/in ist für die ord-
nungsgemäße Geldgebarung der 
Partei verantwortlich.

8. Im Fall der Verhinderung 
treten an die Stelle des/ der 
Vorstandsvorsitzenden, des 
Protokollführers/ der Protokollfüh-
rerin oder des Kassiers/der Kas-
siererin ihre Stellvertreter/innen.

§ 13: Rechnungsprüfer

1. Zwei Rechnungsprüfer werden 
von der Parteiversammlung auf die 
Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Wiederwahl ist möglich. Die Rech-
nungsprüfer dürfen keinem Organ – 
mit Ausnahme der Parteiversamm-
lung – angehören, dessen Tätigkeit 
Gegenstand der Prüfung ist. Bei 
weiniger als einundzwanzig Partei-
mitgliedern ist es zulässig, nur ei-
nen Rechnungsprüfer zu bestellen.

2. Den Rechnungsprüfern obliegen 
die laufende Geschäftskontrolle 
sowie die Prüfung der Finanzge-
barung der Partei im Hinblick auf 
die Ordnungsmäßigkeit der Rech-
nungslegung und die statutenge-
mäße Verwendung der Mittel. Der 
Vorstand hat den Rechnungsprü-
fern die erforderlichen Unterlagen 
vorzulegen und die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Die Rech-
nungsprüfer haben dem Vorstand 
über das Ergebnis der Prüfung 
zu berichten. 3. Rechtsgeschäfte 
zwischen Rechnungsprüfern und 
Partei bedürfen der Genehmigung 
durch die Parteiversammlung. 
Im Übrigen gelten für die Rech-
nungsprüfer die Bestimmungen 
des § 11 Abs. 8 bis 10 sinngemäß.

§ 14: Schiedsgericht
1. Zur Schlichtung von allen aus 
dem Parteiverhältnis entstehenden 
Streitigkeiten ist das parteiinterne 
Schiedsgericht berufen. Es ist eine 
„Schlichtungseinrichtung“ und kein 
Schiedsgericht nach
den §§ 577 ff ZPO.

2. Das Schiedsgericht setzt sich 
aus drei ordentlichen Parteimit-
gliedern zusammen. Es wird derart 
gebildet, dass ein Streitteil dem 
Vorstand ein Mitglied als Schieds-
richter schriftlich namhaft macht. 
Über Aufforderung durch den Vor-
stand binnen sieben Tagen macht 
der andere Streitteil innerhalb von 
14 Tagen seinerseits ein Mitglied 
des Schiedsgerichts namhaft. 
Nach Verständigung durch den 
Vorstand innerhalb von sieben Ta-
gen wählen die namhaft gemach-
ten Schiedsrichter binnen weiterer 
14 Tage ein drittes ordentliches 
Mitglied zum/ zur Vorsitzenden 
des Schiedsgerichts. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet unter den 

Vorgeschlagenen das Los. Die Mit-
glieder des Schiedsgerichts dürfen 
keinem Organ – mit Ausnahme der 
Parteiversammlung – angehören, 
dessen Tätigkeit Gegenstand der 
Streitigkeit ist.

3. Das Schiedsgericht fällt seine 
Entscheidung nach Gewährung 
beiderseitigen Gehörs bei Anwe-
senheit aller seiner Mitglieder mit 
einfacher Stimmenmehrheit. Es 
entscheidet nach bestem Wissen 
und Gewissen. Seine Entschei-
dungen sind parteiintern endgültig.

§ 15: Freiwillige Auflösung 
der Partei
1. Die freiwillige Auflösung der 
Partei kann nur in einer Parteiver-
sammlung beschlossen werden 
und ist in §10 Abs. 3 lit. c geregelt.

2. Eine Aufnahme neuer Mitglieder 
nach der Beschlussfassung über 
die Auflösung der KDU ist nicht 
zulässig.

3. Diese Parteiversammlung hat 
auch – sofern Parteivermögen vor-
handen ist – über die Abwicklung 
zu beschließen. Insbesondere hat 
sie einen Abwickler zu berufen 
und Beschluss darüber zu fassen, 
wem dieser das nach Abdeckung 
der Passiven verbleibende Par-
teivermögen zu übertragen hat. 
Dieses Vermögen soll, soweit dies 
möglich und erlaubt ist an die Mit-
glieder verteilt werden, als es den 
Wert der von diesen geleisteten 
Einlagen zuzüglich weiterer zehn 
v. Hd. nicht übersteigt. Darüber hi-
naus gehendes Vermögen soll ei-
ner Organisation zufallen, die so-
ziale Hilfsprojekte in Afrika betreut.

§ 16: Gäste, Nichtmitglieder
Sofern in der Tagesordnung der 
Organe nichts anderes vorge-
schrieben ist, ist es Gästen oder 
Nichtmitgliedern gestattet, an 
Sitzungen der KDU im Sinne der 
Einbindung in direkte Demokratie, 
teilzunehmen.
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